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In Bayern kann das zumindest an meiner Schulart bei vorgeschriebenen schriftlichen Prüfungen
nicht geschehen. Das käme am Schuljahresende heraus und hätte unmittelbar Konsequenzen
fürs kommende Jahr. Wenn schon Notenfetisch, dann richtig. (Ob man mündliche Noten
erwürfelt oder nicht, das ist natürlich schwieriger zu überprüfen.)
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